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Berlin ernannten Krassin gestattet würde, in die Schweiz zu kommen, um in der 
Schweiz und zwar im Hause des Herrn Bopp vor dazu geladenen Vertretern des 
Handels und der Industrie einen Vortrag über die Anknüpfung von Handelsbe
ziehungen mit Russland zu halten. Die Einreiseerlaubnis würde kurz befristet, der 
Vortrag wäre nicht öffentlich und der Vorsteher des Justiz- und Polizeideparte- 
mentes würde verlangen, dass zu dem Vortrag ein ihm als vertrauenswürdig 
bekannter Mann Zugang erhalte. Wenn auf diese Weise einer unerwünschten 
Propaganda für Russland vorgebeugt werde, so wäre nach der Meinung des V or
stehers des Justiz- und Polizeidepartementes gegen die Bewilligung zur Einreise 
Krassins nichts einzuwenden. Der Vorwurf, der Bundesrat verhindere unsere 
Handelsleute und Industriellen an der Fühlungnahme mit Vertretern Russlands 
fiele dahin und über dies werde sich zeigen, dass bei der ganzen Sache nichts her
auskomme.

Gegenüber dem Einwand, eine solche Veranstaltung sei nicht nötig, da die 
Schweiz. Vertreter von Handel und Industrie Gelegenheit gehabt hätten, sich in 
Genua mit den Russen in Verbindung zu setzen, wird in der Beratung betont, es 
bestehe doch in den genannten Kreisen auch eine starke Strömung für die A uf
nahme von Handelsbeziehungen mit Russland. Dieser Strömung in der vom V or
steher des Justiz- und Polizeidepartementes in Aussicht genommenen, unver
fänglichen und die Gefahren unzulässiger Werbearbeit zugunsten Russlands aus- 
schliessenden Weise entgegenzukommen sei tunlich und empfehle sich umso
mehr, als neuerdings wieder der Vorwurf laut werde, der Bundesrat lasse sich 
auch in der Russischen Frage von Frankreich ins Schlepptau nehmen.

Auf Grund der Beratung wird mit grosser Mehrheit beschlossen:
Der Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartementes wird ermächtigt, unter 

den von ihm angeführten Bedingungen Krassin die Einreise in die Schweiz zu dem 
oben genannten Zwecke zu gestatten.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 3 ju in  1922

1681. Beziehungen zu Sowjetrussland

Mündlich

Der Vorsteher des politischen Departementes erinnert an das von Nationalrat 
Belmont beim politischen Departement anhängig gemachte Begehren, den Inge
nieur Bratman, der seinerzeit mit der Sovietmission ausgewiesen worden ist, in 
die Schweiz kommen zu lassen, um den Schweizer Behörden Vorschläge betref
fend die Aufnahme von Handelsbeziehungen mit Sovietrussland unterbreiten zu

dodis.ch/44841dodis.ch/44841

http://dodis.ch/44841
http://db.dodis.ch
http://dodis.ch/44841


544 3 J U I N  1 9 2 2

können. Die Auffassung der mit den russischen Verhältnissen soweit möglich 
vertrauten Personen, die der Vorsteher des politischen Departementes angefragt 
hat, geht übereinstimmend dahin, dass wirtschaftlich in Russland nicht viel zu 
holen sei, wogegen angesichts der Wandlungen, die in der innern Politik der 
Sovietregierung in jüngster Zeit zu Tage getreten sind, kaum mehr allzu schwer
wiegende Bedenken gegen die Aufnahme von Beziehungen zu Russland spre
chen. Die gegenüber der Sovietregierung durchaus ablehnende Haltung Ameri
kas, das lediglich mit Rücksicht auf die Orientpolitik Englands zu Stande gekom
mene englische-russische sogenannte Handelsabkommen, das inhaltlich im 
wesentlichen ein politisches Abkommen sei, das Schicksal der russischen Han
delsmission in Italien haben den Vorsteher des politischen Departementes zu der 
Überzeugung gebracht, dass es der Sovietregierung bei all ihren Anstrengungen 
zur Anbahnung von Handelsbeziehungen im Grunde genommen lediglich darum 
zu tun sei, allmählig die Anerkennung durch die Regierungen anderer Staaten zu 
erlangen. Das zeige sich deutlich darin, das immer die Anknüpfung von Handels
beziehungen von der Gewährung der diplomatischen Privilegien für die unter
handelnden Missionen und Einzelsendlinge abhängig gemacht werde, wie denn 
auch Nationalrat Belmont für Bratman die Chiffrebenutzung und die übrigen 
diplomatischen Vergüngstigungen verlangt habe. Solche Bestrebungen und 
damit die politischen Ziele der Sovietregierung zu begünstigen und ihre inter
staatliche Stellung wenn auch nur moralisch zu kräftigen, habe der Bundesrat 
keine Veranlassung, weshalb der Vorsteher des politischen Departementes der 
Auffassung zuneigt, es sei dem Nationalrat Belmont mitzuteilen, der Bundesrat 
müsse davon absehen, den Ingenieur Bratmann in die Schweiz kommen zu lassen, 
dagegen sei er bereit, schriftliche Vorschläge Bratmanns betreffend die Auf
nahme von Handelsbeziehung zu prüfen.

In der Beratung wird auf die privaten Anknüpfungen, die schon im Gange sind, 
wie z. B. die Verhandlungen Lomonosoffs1 mit der Lokomotivfabrik Winterthur 
(Bestellung von 50 Lokomotiven) hingewiesen, von denen allerdings nicht sicher 
sei, ob der definitive Abschluss nicht schliesslich doch von einer mehr oder weni
ger weitgehenden Anerkennung der Sovietregierung abhängig gemacht werde. 
Anderseits wird betont, bei den mangelhaften Auskünften, die zurzeit über Russ
land zu Verfügung stehen, könne man nicht von vornherein doktrinär jede Mög
lichkeit, mit Russland Geschäfte zu machen, ablehnen. Bei der herrschenden 
Arbeitslosigkeit wäre es natürlich sehr erwünscht, Aufträge von Russland für 
unsere Industrie zu erhalten, wenn diese Aufträge gehörig, namentlich durch 
Verbringung der dafür nötigen Gelder in die Schweiz, gesichert wären. Deshalb 
erscheine es doch tunlich, den Ingenieur Bratmann wissen zu lassen, er solle 
bestimmte Vorschläge über Geschäfte, die in der Schweiz gemacht werden sollen, 
vorlegen. Erscheinen diese Vorschläge annehmbar und bekundet die Sovietre
gierung durch Beschaffung der nötigen Sicherheiten die feste Absicht, diese 
Geschäfte wirklich durchzuführen, dann könnte über die weitern Beziehungen zu 
Russland verhandelt werden. Zum Abschluss der Geschäfte mit den in Betracht 
fallenden Firmen wäre ein annehmbar erscheinender Unterhändler mit befriste
tem Visum einzulassen. Auf Grund der Beratung wird beschlossen:

1. Cf. n° 65.
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Der Vorsteher des politischen Departementes wird ermächtigt, Herrn Natio
nalrat Belmont zu erklären, der Bundesrat würde die Zuweisung von Aufträgen 
Russlands an schweizerische Geschäftsleute gerne sehen. Russland solle also 
bestimmte Vorschläge über solche Geschäfte vorlegen; wenn diese Vorschläge 
annehmbar erscheinen, die feste Absicht zur Durchführung der Geschäfte durch 
Beibringung der nötigen Sicherheiten bekunden, wobei von vornherein die Zusi
cherung gegeben werden könne, dass zu diesem Zweck in die Schweiz verbrachte 
Gelder nicht beschlagnahmt würden. Kämen auf diese Weise wirklich Geschäfte 
zu greifbarem Abschluss, dann könnte über die Anknüpfung von weitern Bezie
hungen zu Russland verhandelt werden.
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Le Ministre de Suisse à Berlin, G. Carlin, 
au Chef du Département politique, G. Motta

RP  Berlin, 3. Juni 1922

Unter Bezugnahme auf meine heutige Zuschrift1 betreffend die Übergabe mei
nes Beglaubigungsschreibens, beehre ich mich, aus dem Gespräch, das ich am 
1.1. Mts. anlässlich meiner Antrittsaudienz mit dem Herrn Reichsminister für 
Auswärtiges, Dr. Rathenau, hatte, folgendes zu melden:

Nach einer herzlichen Begrüssung, aus der hervorging, dass im Auswärtigen 
Amte meine bisherige Laufbahn2 genau studiert worden ist, sprach Herr Rathe
nau sein lebhaftes Bedauern aus über den plötzlichen Hinscheid meines Vorgän
gers, Herrn von Planta3, dessen Verschwinden nicht nur für die Schweiz, sondern 
auch für Deutschland einen grossen Verlust bedeute.

Auf politisches Gebiet übergehend, hob Herr Rathenau hervor, wie peinlich es 
für Deutschland sei, dass die alles beherrschende Reparationsfrage nicht ein für 
alle Mal geregelt werden könne, sondern jeweilen nur stückweise gelöst werde, so 
dass, wenn kaum eine Klippe umschifft sei, eine andere sich zeige. Dieses Verfah
ren sei für die Deutsche Regierung und das deutsche Volk in höchstem Masse auf
regend und aufreibend und lasse ganz Europa nicht zur Ruhe kommen. Daran sei 
leider nichts zu ändern, solange die noch immer vorherrschende Kriegs-Mentali
tät bestehe. Diese zu demobilisieren, sollte das Ziel jedes denkenden Staatsman
nes sein; aber er verhehle sich die Schwierigkeiten nicht, die diesem Bestreben 
entgegensteben, auch auf deutscher Seite. Die französische Regierung habe 
durch die chauvinistische Mehrheit in der Kammer die Hände gebunden und

1. Non reproduit. C f  E 2500 1 /6 .
2. Gaston Carlin fut auparavant en poste à Rome, à Londres et à La Haye.
3. Le Ministre von Planta est décédé, le 2 mars 1922, à Davos.
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